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I. Einleitung 

 

Zivilrechtliche* Beziehungen sind komplex. 

Darüber hinaus steigt mit dem Wachstum der 

Marktwirtschaft die Zahl der Verträge. Es ist 

schwierig für eine Person, an verschiedenen Or-

ten gleichzeitig verschiedene Geschäfte abzu-

schließen. Einerseits erfordert der Abschluss aller 

Kleingeschäfte keine direkte Beteiligung des Ad-

ressaten und kann auf eine andere Person über-

tragen werden. Andererseits liegen einige be-

sonders wichtige Verträge vor, bei denen bei Ab-

schluss die Telnahme einer anderen Person zum 

Beispiel - eines Rechtsanwalts oder eines Spezia-

listen auf einem bestimmten Gebiet besser ist. In 

beiden Fällen - die nicht so selten sind – ist die 

Verwendung der Stellvertretung am bequems-

ten. Der Vertrag wird von einer Person abge-

schlossen und sein Vertragspartner wird die an-

dere. Damit ein von einem Vertreter abgeschlos-

sener Vertrag wirksam ist, müssen jedoch neben 

den allgemeinen Wirksamkeitsvorraussetzungen 

noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein, die in 

direktem Zusammenhang mit der Wirksamkeit 

der Stellvertretung stehen. 

 

II. Wirksamkeitsvorraussetzungen der  

Stellvertretung 

 

Im georgischen Recht sind die Voraussetzun-

gen der Stellvertretung in Art. 104 GZGB gere-

                                                     
*  Aus dem Georgischen von Natali Gogishvili.  

gelt. Die Stellvertretung setzt hier wie im deut-

schen Recht voraus, dass die Stellvertretung in 

diesem Rechtsverhältnis grundsätzlich zulässig 

sein muss, der Vertreter eine eigene Willenser-

klärung abgibt, das im Namen einer anderen Per-

son (des Vertretenen) und im Rahmen der Ver-

tretungsmacht erfolgt.1 

 

1. Zulässigkeit der Stellvertretung 

 

Die Stellvertretung wird in fast allen Rechts-

beziehungen verwendet und ist in der Regel zu-

lässig. In einigen Fällen gibt es jedoch die Aus-

nahmen, die aufgrund des Wesens und der Natur 

des Verhältnisses die Stellvertretung für unzuläs-

sig halten2. Dazu gehören die höchstpersönlichen 

Rechtsgeschäfte, wie die Errichtung eines Testa-

ments und die Heirat3.  

Auch kann die Stellvertretung im Rahmen ei-

nes Vertrags4 untersagt werden. Beispielsweise 

können die Mietvertragsparteien vereinbaren, 

                                                     
1  Rusiashvili, Fälle zum Allgemeinen Teil des zivilrechtli-

chen Rechts, Tiflis, 2015, 85 (auf Georgisch); Jauer-

nig/Mansel, 18. Aufl. 2021, BGB § 164 Rn. 1. 
2  MüKoBGB/Schubert, 8. Aufl. 2018, BGB § 164 Rn. 100. 
3  Rusiashvili, Fälle zum Allgemeinen Teil des zivilrechtli-

chen Rechts, 138 (auf Georgisch). HK-BGB/Heinrich 

Dörner, 10. Aufl. 2019, BGB § 164 Rn. 3. 
4  GHZ 99, 94; Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen 

Rechts Zweiter Band: Das Rechtsgeschäft, Berlin *u.a.+ 

1992, § 43, 7. 



Khatia Papidze   Zeitschrift für Rechtsvergleichung 7/2021 
 

 

16 

dass keine der Parteien während der zwischen 

ihnen vorliegenden Beziehung die Stellvertre-

tung in Anspruch nimmt. 

Ist die Stellvertretung aufgrund von Gesetz 

oder Vertrag unzulässig, so ist das durch den 

Vertreter abgeschlossene Geschäft nichtig und 

auch mit der Genehmigung des Vertretenen 

nicht „heilbar“. Im Gegensatz dazu ist es möglich, 

die Aufhebung eines vertraglichen Vertretungs-

verbots zu genehmigen5. 

Die Stellvertretung ist nur bei Verträgen und 

nicht bei Realakt zulässig.6 

 

2. Eigene Willenserklärung des Vertreters 

 

Die erste Grundvoraussetzung für die Wirk-

samkeit der Stellvertretung ist die eigene Willen-

senserklärung des Vertreters.7 Dies unterschei-

det einen Vertreter von einem Bote, der keinen 

eigenen Willen äußert, sondern der als Über-

mittler des Willens eines anderen erscheint8. 

                                                     
5  BGH NJW 1971, 428. 
6
  Staudinger/Schilken, 2014, Vor § 164 Rn. 38. 

7  Anzumerken ist, dass im Urteil des obersten Gerichts-

hofs von Georgien vom 15. Dezember 2017 in der 

Rechtssache N AS-595-554-2017 darauf falsch hinge-

wiesen wurde, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses des 

streitigen Vertrages der Kläger, der Grundeigentümer 

der Immobilie, keinen Willen geäußert hat, die ihm ge-

hörende Immobilie zu veräußern. Dabei sollte keine 

geäußerte Willenserklärung des Klägers im Vorder-

grund stehen, sondern die Tatsache, dass er seinen 

Willen zur Übertragung/Erteilung der Vertretungs-

macht nicht abgegeben hat, wodurch der Vertreter 

nicht zum Abschluss des betreffenden Rechtsgeschäfts 

ermächtigt war. Der Ausgangspunkt bei einem durch 

einen Vertreter abgeschlossenen Geschäft ist, dass der 

Wille zum Abschluss des Geschäftes nicht vom Vertre-

tenen, sondern vom Vertreter geäußert wird. 
7  Rusiashvili, Fälle zum Allgemeinen Teil des zivilrechtli-

chen Rechts, 83 (auf Georgisch).  
8  MüKoBGB/Schubert, 8. Aufl. 2018, BGB § 164 Rn. 71 f. 

Diese oder jene Person, ob Bote oder Vertreter, 

muss im Einzelfall bewertet werden, wobei nicht 

das innere Verhältnis entscheidend ist, sondern 

die Sichtweise eines objektiven Beobachters9. 

Genau die eigene Willensenserklärung des 

Vertreters als die Wirksamkeitsvoraussetzung 

der Stellvertretung (und auch eines der Grund-

prinzipien der Stellvertretung) liegt dem Art. 106 

GZGB zugrunde, wonach im Fall der Anfechtung 

bei mangelnder Willensenserklärung der Wille 

des Vertreters (und nicht des Vertretenen) maß-

gebend ist. Es ist zu beachten, dass eine solche 

Formulierung der Norm irrig ist und ihr grundle-

gendes Wesen nicht ausdrückt. Nämlich wird der 

Eindruck erweckt, dass mit der Willensenserklä-

rung eines Vertreters auch der Wille des Vertre-

tenen vorhanden ist, die sich möglicherweise wi-

dersprechen und bei der Konfliktlösung dem Wil-

len des Vertreters Vorrang eingeräumt werden 

sollte. Es ist zu bemerken, dass beim durch den 

Vertreter abgeschlossenen Vertrag der Ver-

tretene überhaupt keinen Wille abgibt. Erst in 

der Vollmachtserteilung kommt sein Wille zum 

Ausdruck, der darauf gerichtet ist, den Vertreter 

mit der Vollmacht auszustatten. Es kann daher 

kein maßgebender Wille des Vertreters als ge-

setzlicher Sonderhinweis vorliegen, denn auch 

ohne diesen Hinweis ist der Wille des Vertreters 

maßgebend, da die Partei des Geschäfts, an dem 

der Vertreter beteiligt ist, sonst niemandden Wil-

len zum Abschluss des Vertrags zeigt.10 Der 

Zweck der Norm ist es also nicht, zwei Willen 

(von denen eines nicht abgegeben und daher 

rechtlich unbedeutend ist) entgegenzutreten, 

sondern bei der Bewertung des mangelnden Wil-

len und der Auslegung des Willen die Identität 

des Willenäußerers (des Vertreters) und nicht 
                                                     
9  BeckOK BGB/Schäfer, 59. Ed. 1.8.2021, BGB § 164 Rn. 

11; BAG NJW 2008, 1243 Rn. 14. 
10  Ein anderer, nicht geäußerter Wille ist rechtlich unbe-

deutend. Unabhängig davon, was der Vertretene will 

und ob der Vertrag in seinem Interesse ist. 
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des Adressaten der rechtlichen Folgen zu berück-

sichtigen.11 

So löst das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch 

das Problem, dessen Rezeptions Ergebnis das 

georgische Bürgerliche Gesetzbuch ist. Anders als 

im Georgischen bezieht sich die deutsche Rege-

lung (§166 BGB) jedoch nicht nur auf den Wil-

lensmangel, sondern auch auf die Identität des 

Vertreters im Falle von Kenntnis oder Kennen-

müssen von bestimmten Umständen. Eine 

Nichtbeachtung dieses im georgischen Gesetz-

buch stellt eine erhebliche Lücke dar, da die 

Rechtsfolgen nicht nur durch den Willensmagel, 

sondern auch durch die Kenntnis bestimmter 

Tatsachen beeinflusst werden, wobei jede 

Kenntnis oder Kennenmüssen des Vertreters 

dem Vertretenen zugerechnet werden sollte, un-

abhängig davon, ob er es tatsächlich weiß oder 

hätte wissen müssen. Die wesentliche Grundlage 

dieser Regelung ist der Grundsatz, dass, wer sich 

zur Erfüllung seiner Arbeit oder Pflichten einer 

anderen Person bedient, auch deren Kenntnis 

von den Umständen ihm zugerechnet wird.12 Zu 

diesem Wissen gehört beispielsweise die Haltung 

einer Person nach Treu und Glauben gegenüber 

dieser oder jener Tatsache. Somit ist eine Person, 

                                                     
11  Die Berücksichtigung der Identität ist wesentlich, um 

die Vertragswirksamkeit zu bestimmen. Im Allgemeinen 

ist der objektive Empfängerhorizont für die Bestim-

mung des Inhalts der Willensäußerung wichtig. Aller-

dings wird die Sicht dem subjektiven Empfänger ge-

genüber dem objektiven vorgezogen,  beispielsweise 

im Fall von falsa demonstration non nocet (eine falsche 

Benennung hindert uns nicht), wobei der wahre Inhalt 

der Willensenserklärung die Bedeutung hat, d. h. was 

die Parteien einstimmig subjektiv meinten. Dement-

sprechend wird die Willensenserklärung aus der sub-

jektiven (und nicht objektiven) Sicht des Willensäuße-

rers und des Empfängers interpretiert. Dazu: Rusia-

shvili, Fälle zum Allgemeinen Teil des zivilrechtlichen 

Rechts,193 (auf Georgisch).  
12  BGHZ 83, 293; BGH NJW 1985, 1081; OLG München 

BeckRS 2020, 11573. 

die die Arbeit eines anderen in Anspruch nimmt 

(darunter fallen nicht nur Vertreter, sondern 

auch Übermittler oder sogar Bote), auch für die 

Böswilligkeit des Untergebenen verantwortlich.13 

Der Vertreter hat einen ganz anderen Grad an 

Unabhängigkeit. Er ist eine Person, die im Inte-

resse anderer handelt. Wenn also der Vertreter 

von einer unberechtigten Verfügung Kenntnis 

hat und gegenüber der Tatsache des Eigen-

tumserwerbs nicht gutgläubig ist, wird diese 

Bösgläubigkeit automatisch dem Vertretenen zu-

gerechnet, unabhängig davon, ob dieser tatsäch-

lich über positives Wissen verfügt.14 Der Zweck 

dieser Norm besteht darin, die Dritten zu schüt-

zen, die beim Abschluss des Geschäfts gemäß 

dem Willen und der Identität des Vertreters 

handeln, daher basieren ihre Erwartungen und 

ihre Wahrnehmungen nicht auf dem Handeln 

und der Identität des Vertretenen, sondern des 

Vertreters. Obwohl eine solche Regel im georgi-

schen Bürgerlichen Gesetzbuch nicht unmittelbar 

vorgesehen ist, leitet sie sich dennoch aus den 

allgemeinen Rechts- und Vertretungsgrundsät-

zen ab und ihre Anwendung ist kraft der Analo-

gie zulässig. 

Nach §166 II BGB kommt die Identität des 

Vertreters nicht in Betracht, wenn der Vertreter 

nach den Weisungen des Vertretenen handelt. In 

diesem Fall kann der Vertretene nicht darauf 

hinweisen, dass der Vertreter die Tatsa-

chen/Umstände, die ihm bekannt waren, nicht 

kannte. Die gleiche Regel gilt für Kennenmüssen, 

also zu den Tatsachen, die der Vertretene hätte 

wissen müssen. Der Zweck der Norm ist die 

Handlungen eines nicht gutgläubigen Vertreters 

auszuschließen und damit die andere Partei des 

Geschäftes (den Dritten in der Stellvertretung) zu 

                                                     
13

  Rusiashvili / Sirdadze / Egnataschwili, Sachenrecht. 

Sammlung von Fällen, 92 (auf Georgisch). 
14  BeckOK BGB/Kindl, 59. Ed. 1.8.2021, BGB § 932 Rn. 13; 

BGH NJW 1982, 39. 
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schützen. Würde in allen Fällen nur die Identität 

des Vertreters und sein Wissen berücksichtigt, so 

könnte der bösgläubige Vertretene seine Bos-

gläubigkeit mit dem guten Glauben eines ande-

ren ausschließen.15 Nämlich, wenn eine Person 

mit einem Betrüger, der ein unberechtigter Ver-

äußerer ist, zu tun hätte, könnte sie dennoch ein 

gutgläubiger Erwerber werden, wenn sie einen 

gutgläubigen Vertreter einsetzen und anschlie-

ßend darauf hinweisen würde, dass er die Unbe-

rechtigkeit des Veräußerers nicht kannte. Dies ist 

sogar ungerechtfertigt. 

Nach 106 II GZGB bezieht sich ein Willens-

mangel auf Umstände, die vom Vertretenen vor-

herbestimmt waren, so dass dieser Mangel nur 

dann zur Anfechtung berechtigt, wenn dieser 

Mangel vom Vertretenen ausgeht. Anzumerken 

ist, dass die Norm noch nichts über die Kenntnis 

der den Rechtsausgang bestimmenden tatsächli-

chen Umstände erwähnt (was selbstverständlich 

ist, da dieser Umstand anscheinend völlig aus 

dem Blickfeld des Gesetzgebers getreten ist), 

was der Hauptzweck der Norm im Hinblick auf 

den Dritterschutz ist. Zudem ist unklar, was unter 

vom Vertretenen vorherbestimmten Umständen 

zu verstehen ist, die zum Willensmangel führen 

würden. Die Umstände können im Voraus be-

kannt und nicht vorherbestimmt sein.16 Somit ist 

es wahrscheinlich, dass unter dem Umstand ein 

für den Vertretenen vorherbestimmter Umfang 

und Bereich verstanden, der auf den Anweisun-

gen des Vertretenen basiert. Eine solche Anord-

nung ist selbst bei sprachlichen Verbesserung 

etwas seltsam und kann sogar dem in der Stell-

vertretung geltenden Abstraktionsprinzip wider-

                                                     
15  MüKoBGB/Schubert, 8. Aufl. 2018, BGB § 166 Rn. 101. 
16

  Vgl. Erqvania, Wahrung der Interessen Dritter bei der 

Stellvertretung (nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 

von Georgien und Deutschland), Justiz und Recht, № 3 

(34) 12, 38 (auf Georgisch). 

sprechen.17 Nämlich, wenn dem Vertretenen bei 

der Angabe der Anweisung ein Fehler unterlau-

fen ist, ist es zur Klärung der Anfechtungsfrage 

wichtig herauszufinden, ob der Fehler im Innen- 

oder Außenverhältnis gemacht wurde.18 Hat der 

Vertretene beispielsweise dem Vertreter bereits 

unbeschränkte Vollmacht erteilt und im Einzelfall 

darauf hinweist, ein Geschäft abzuschließen, ist 

dies für Dritte nicht rechtlich bedeutsam. Der 

Grund dafür ist, dass die Anweisung in diesem 

Fall zum Bereich des Innenverhältnises gehört, 

das nach dem Abstraktionsprinzip vom Außen-

verhältnis isoliert/unabhängig ist und sie die 

Wirksamkeit des anderen nicht beeinflussen 

können. Und wenn für die Wahrnehmung einer 

bestimmten Aufgabe, die wiederum zu einem 

Außenverhältnis gehört, eine Vollmacht erteilt 

                                                     
17  Die moderne Stellvertretungslehre und das Abstrakti-

onsprinzip in kontinentaleuropäischen Ländern und 

anderswo ist weitgehend von der bekannten Lehre von 

Paul Laband  beeinflusst, der aus dem Beispiel der 

Prokura nach der Deduktionsmethode folgerte, dass 

die Befugnis des Vertreters getrennt und unabhängig 

von dem Rechtsverhältnis ist, die die Grundlage der 

Vollmachtserteilung ist. Die dem Vertreter erteilte 

Vollmacht ergibt sich aus einem einseitigen Rechtsakt, 

der als die Vollmachtserteilung bezeichnet wird. Ein 

solcher Akt/eine solche Erklärung bestimmt Schranke 

und Umfang der Befugnisse des Vertreters im Außen-

verhältnis, während der auf der Vollmacht beruhende 

Vertrag das Innenverhältnis zwischen den Parteien be-

stimmt. Das Prinzip der Vertretungsmacht und der Un-

abhängigkeit (Abstraktion) des ihr zugrunde liegenden 

Rechtsverhältnisses sind durch die unterschiedlichen 

Funktionen dieser beiden Geschäfte bedingt. Dazu sie-

he: Laband ZHR 10 (1866), 204 ff.; Muller-Freienfels, 

Legal relations in the Law of Agency, Power of Agency 

and Commercial Certainty, 13 Am. J. comp. L. 193 

(1964), 203; Markesinis, Unberath, Johnston, The ger-

man law of contract a comparative treatise, 112; 

Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 

104-105.  
18  vgl. Maisuradze/Darjania/Papuashvili, Allgemeiner Teil 

des Bürgerlichen Gesetzbuches, 280-285 (auf Geor-

gisch). 
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wurde und zu diesem Zeitpunkt der Willensman-

gel auftritt, dann ist klar, dass der Vertretene das 

Recht hat, seinen ausdrücklichen Willen anzu-

fechten. Im Falle der Anfechtung entfällt der 

Grund aus dem mit dieser Vollmacht abgeschlos-

senen Geschäft und wird es ex tunc unwirsam. 

Die andere Partei hat das Recht, von dem  Ver-

tretenen nach Art. 79 GZGB Schadensersatz zu 

verlangen.19  

Anzumerken ist, dass § 166 II BGB keinerlei 

Willensmängel erwähnt. Dies ist verständlich, 

denn wenn die Norm dem Schutz Dritter dient, 

kann das Schicksal der Wirksamkeit des Vertrags 

nicht von der Person abhängen, die den Willen 

zum Abschluss des Vertrags nicht abgegeben hat. 

Der Bundesgerichtshof hat die Regel des § 166 II 

BGB jedoch durch Analogie auf solche Fälle an-

                                                     
19

  Anders als bei der Anfechtung einer nicht zum Ab-

schluss eines Geschäftes verwendeten Vollmacht, die 

die Interessen eines Dritten nicht berührt, besteht das 

Problem in der Anfechtung einer bereits zum Abschluss 

des Geschäfts verwendeten Vollmacht. Es besteht die 

Auffassung, dass es in einem solchen Fall gerechtfertigt 

ist, das Anfechtungsrecht der Vollmacht einzuschrän-

ken, da dies negative Folgen für einen gutgläubigen 

Dritten hat. Dennoch ist nach herrschender Meinung 

die Nutzung der Anfechtung weiterhin möglich, da das 

Gegenteil vom Gesetz selbst nicht bestimmt wird, so 

dass die vollständige Aufhebung des Anfechtungsrechts 

ungerechtfertigt ist. Ein solches Dilemma wird in der Li-

teratur dadurch gelöst, wer der Adressat des Anfech-

tungsrechts ist, wonach der Anspruchsberechtigte des 

Schadensersatzanspruchs wegen der Anfechtung des 

irrtümlich abgeschlossenen Geschäfts ermittelt wird. 

Dabei ist zu achten, wem also - einem Vertreter oder 

einen Dritten - der Vollmacht erklärt wurde, was letzt-

lich die Antwort gibt, wem der Anfechtungswille erklärt 

werden muss. Handelt es sich um einen Dritten, so ist 

die Sache nach Art. 79 II GZGB zu klären und wenn der 

Anfechtungsadressat der Vertreter ist, ist Art. 79 GZGB 

zur Wahrung der Interessen Dritter in gleicher Weise 

anzuwenden. Andernfalls müsste ein Dritter das Insol-

venzrisiko des Vertreters nach Art. 113 GZGB tragen. 

MüKo/Schubert, BGB, 7. Aufl., § 167, Rn. 47; Schäfer, 

Beck OK BGB, 39. Aufl., § 167, Rn. 55, 56. 

gewandt, wenn der Vertretene von der anderen 

Vertragspartei getäuscht wurde und der Vertrag 

durch den Vertreter abgeschlossen wurde, der 

die Umstände des Falles nicht kannte.20 Interes-

santerweise untergräbt die Erweiterung des An-

fechtungsspielraums des Willensmangels für die 

Vertretenen in der Regel die Interessen Dritter. 

Deshalb ist die Existenz einer solchen Norm un-

gerechtfertigt. Demgegenüber besteht jedoch 

kein Interesse am Schutz der anderen Vertrags-

partei, wenn diese ein Täuschender oder ein 

Drohender  ist.21 Es ist auch bemerkenswert, 

dass sich die Drohung und Täuschung mit ihrer 

Natur nach deutlich von solchen Fällen des Wil-

lensmangels wie Irrtum unterscheiden.22 Insbe-

sondere bei betrügerischen oder bedrohten Ge-

schäften liegen immer das Wissen und die Ab-

sicht der anderen Partei vor. Und bei einem irr-

tümlichen Vertrag wird der Irrtum selbst aus 

dem Anfechter abgeleitet. Somit ist eine Abwei-

chung vom Abstraktionsprinzip zulässig, wenn 

die andere Partei keinen Schutz verdient, es sei 

denn, wenn der Mangel auf einen Fehler des im 

Innenverhältnis des Vertretenen zurückzuführen 

ist. Dies ist auch logisch, denn wenn im Fehlerfall 

der Fehler in den Bereich des Innenverhältnises 

fällt, dessen Kenntnis von Inhalt und Einzelheiten 

nicht im Verpflichtungsbereich Dritter liegt, wird 

diese Grenze bei der Täuschung und Drohung ge-

löscht, weil die andere Partei davon weiß. Auf 

das Abstraktionsprinzip kann sich beispielsweise 

ein Dritter nicht berufen, wenn er weiß oder hät-

te wissen müssen23, dass der Vertreter den Rah-

                                                     
20  BGHZ 51, 141, 145 f. 
21  MüKoBGB/Schubert, 8. Aufl. 2018, BGB § 166 Rn. 107. 
22  Neben der objektiven Zusammensetzung der Täu-

schung bedarf es der bewussten Entscheidung des Täu-

schenden – der Täuschungsabsicht - Siehe: Rusiashvili, 

Artikel 81, Rn. 18. 468. Im Gegensatz zur Täuschung ist 

die Drohung eine ausdrückliche Verletzung der Wil-

lensfreiheit. Siehe: Rusiashvili, Artikel 85, Rn. 1. 491. 
23  Sie bezieht sich nicht auf grobe Fahrlässigkeit, sondern 

auf einen Fall, in dem für den objektiven Beobachter 
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men der aus dem Innenverhältnis abgeleiteten 

Vertretungsmacht überschritten hat.24 In diesem 

Fall besteht kein Zweck für den Schutz Dritter. 

Dennoch hat der georgische Gesetzgeber ge-

regelt, was den Interessen Dritter zuwiderläuft 

und nur in den Ausnahmefällen eingesetzt wer-

den kann. Stattdessen ließ er den Fall über das 

Gesetz hinaus, wenn der Vertretene die Un-

kenntnis des Vertreters zur Veredelung seiner ei-

genen Rechtsposition nutzt. 

 

3. Im fremden Namen 

 

Die zweite Voraussetzung der Vertretung ist 

das Handeln im fremden Namen (des Vertrete-

nen), womit sie sich von der indirekten Vertre-

tung unterscheidet, bei der der Vertreter im ei-

genen Namen, aber im Interesse eines anderen 

handelt.25 Direkte Vertretung bedeutet immer, 

im fremden Namen zu handeln. Das Handeln im 

Namen des Vertretenen basiert auf dem Offen-

kundigkeitsprinzip26 der Stellvertretung, das 

heißt, das ausdrückliche Handeln des Vertreters 

im Namen des Vertretenen.27 Andernfalls wird 

die Person, die den Abschluss des Geschäfts im 

Namen des Vertretenen nicht angibt, Vertrags-

partei und die Vorschriften über die Stellvertre-

tung finden auf sie keine Anwendung.28 Es sei 

                                                                                        
ausdrücklich ist, den Umfang des Innenverhältnisses zu 

verletzen. Deshalb wird Fiktion verwendet, dass ein 

Dritter davon weiß. Schäfer, Beck OK BGB, 39. Aufl., § 

167, Rn 48.49. Maisuradze/Darjania/Papuashvili, All-

gemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches, 266 (auf 

Georgisch).  
24  Maisuradze/Darjania/Papuashvili, Allgemeiner Teil des 

Bürgerlichen Gesetzbuches, 266 (auf Georgisch). 
25  Rusiashvili, Fälle zum Allgemeinen Teil des zivilrechtli-

chen Rechts, 83 (auf Georgisch). 
26  Das Offenkundigkeitsprinzip der Stellvertretung ist in 

Art. 104 GZGB zu lesen. 
27  Jauernig/Mansel, 18. Aufl. 2021, BGB § 164 Rn. 3 ff. 
28  Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 130. 

denn, es ist dem Vertragspartner gleichgültig, 

mit wem er das Geschäft abschließt.29 Das Offen-

kundigkeitsprinzip der Stellvertretung impliziert, 

dass eine Person, die sich von Dritten als Vertre-

ter eines anderen vorstellt, nicht Vertragspartei 

wird30 und die Rechte und Pflichten dem Vertre-

tenen ertstehen. Der Zweck dieses Grundsatzes 

ist die Wahrung des Vertrauens Dritter,31 die ein 

berechtigtes Vertrauen in die Identität eines 

Kontrahenten haben, der auf die Vertre-

tungsmacht nicht hinweist und daher von Dritten 

als mit eigenem Willen und im eigenen Namen 

handelnd wahrgenommen wird.32 Wenn eine 

Person jedoch irrtümlicherweise den Willen im 

Namen ihrer selbst und nicht des Vertretenen 

ausdrückt, kann sie aufgrund eines Inhalts- oder 

Erklärungsirrtums eine Anfechtung einreichen.33 

Dagegen ist es unzulässig, dass die durch den 

Vertreter die im fremden Namen geäußerte Wil-

lenserklärung wegen eines Irrtums oder aus ir-

gendeinem Grund anzufechten, da er in einem 

solchen Fall die in Art. 113 GZGB vorgesehene 

Haftung vermeiden würde.34 Gleichzeitig würde 

die Gewährung einer solchen Möglichkeit (durch 

den Vertreter im fremden Namen, aber die An-

fechtung seiner Willenserklärung) die Grenze 

                                                     
29  Erqvania, Wahrung der Interessen Dritter bei der Stell-

vertretung (nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch von 

Georgien und Deutschland), Justiz und Recht, № 3 (34) 

12, 33 (auf Georgisch). 
30  Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 103. 
31  Petersen, Das Offenkundigkeitsprinzip bei der Stellver-

tretung, JURA Heft 3/2010, 188. 
32  Erqvania, Wahrung der Interessen Dritter bei der Stell-

vertretung (nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch von 

Georgien und Deutschland), Justiz und Recht, № 3 (34) 

12, 34 (auf Georgisch). 
33  Petersen, Das Offenkundigkeitsprinzip bei der Stellver-

tretung, JURA Heft 3/2010, 189.  
34  MüKoBGB/Schubert, 8. Aufl. 2018, BGB § 166 Rn. 33 f. 
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zwischen direkter und indirekter Vertretung 

verwischen.35 

Es gibt aber auch Ausnahmen vom Offenkun-

digkeitsprinzip der Stelvertretung.36 Eine Aus-

nahme gilt für alltägliche Klein- oder Haushalts-

geschäfte37 und für alle Fälle, in denen eine Per-

son zwar für eine andere Person handelt, dies je-

doch nicht angibt. Für den Vertragspartner wie-

derum ist es gleichgültig, mit wem er das Rechts-

geschäft vornimmt. So entsteht eine Situation, 

wobei im Ergebnis eine andere Person ein Ver-

trag abschließt,  über die der Kontrahent nicht 

informiert wird, was ihm jedoch gleichgültig ist.38 

Auch das Versäumnis eines Vertreters darauf 

hinzuweisen, dass er im Namen eines anderen 

handelt, hat Rechtsfolgen für den Vertretenen, 

nämlich dann, wenn ein Dritter von der Vertre-

tung (dem Handeln im fremden Namen) ausge-

hen musste (Art. 104 I GZGB).  

Das Offenkundigkeitsprinzip der Stellvertre-

tung ist charakteristisch für die kontinentaleuro-

päischen Länder, da es keine indirekte Vertre-

tung anerkennt39, wobei es in diesem Fall nicht 

darauf ankommt, wer in wessen Namen handelt, 

                                                     
35  Kroholler, Studiumkommentar BGB, 82. 
36  Petersen, Das Offenkundigkeitsprinzip bei der Stellver-

tretung, JURA Heft 3/2010, 188. 
37  Petersen, Das Offenkundigkeitsprinzip bei der Stellver-

tretung, JURA Heft 3/2010, 189. 
38  Tschanturia, Allgemeiner Teil des Zivilrechts, 431 (auf 

Georgisch). 
39

  Nicht als Vertretungsart anerkannt, das aber bedeutet 

nicht, dass es davon nicht weiß. Bei der indirekten Ver-

tretung erwirbt die Person zunächst selbst Rechtsposi-

tionen und überträgt diese dann auf den Vertretenen. 

Bei der indirekten Vertretung wird der Vertretene kei-

ne Vertragspartei. Siehe: Rusiashvili, Fälle zum All-

gemeinen Teil des zivilrechtlichen Rechts, 98 ff. (auf 

Georgisch); Im Französischen wird die indirekte Vertre-

tung als „unvollständige Vertretung“ oder „Vollmacht 

ohne Vertretung“ bezeichnet. Siehe: Zweigert, Kötz, 

Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete 

des Privatrechts, Band II, 123.  

sondern wer tatsächlicher Empfänger von wirt-

schaftlichen und rechtlichen Vorteilen ist.40 

Das Offenkundigkeitsprinzip der Stellvertre-

tung wird vom angloamerikanischen Recht über-

haupt nicht anerkannt. Der Ausgangspunkt der 

Vertretung für einen Juristen in einem Land, in 

dem Common Law vorherrscht lautet wie folgt: 

"Qui facit per alium facit per se".41 So unterschei-

det das anglo-amerikanische Recht nicht zwi-

schen direkter und indirekter Vertretung und 

vereint sie unter einem Begriff – „Agency“,42 ob-

wohl es jedoch zwischen offengelegter 

(disclosed) und verdeckter (undisclosed) Vertre-

tung unterscheidet.43 Im ersten Fall ist dem Drit-

ten bekannt, dass der “Agent” Vermittler ist und 

im Namen und im Interesse eines anderen han-

delt. Eine solche Vertretung ähnelt der kontinen-

taleuropäischen direkten Vertretung, da der Drit-

te weiß, dass der “Agent” eine Person ist, die im 

Namen einer anderen Person (Prinzipal) handelt 

und für ihn die Vertragspartei eindeutig und 

identifizierbar ist. Im Gegensatz dazu bezieht sich 

die verdeckte Vertretung auf eine Situation, in 

der der “Agent” ein Vertragsverhältnis mit einem 

Dritten auf eine Weise eingeht, der auf die Ver-

tretungsbefugnis nicht hinweist und daher der 

tatsächliche Status des “Agenten” der Vertrags-

partei unbekannt bleibt.44 Für einen Juristen aus 

dem Land mit dem kontinentaleuropäischen 

Recht bestehen nach den Grundprinzipien des 

Vertragsrechts und der vertraglichen Bindung die 

                                                     
40

  Rusiashvili, Fälle zum Allgemeinen Teil des zivilrechtli-

chen Rechts, 97 (auf Georgisch).  
41  Wer durch einen anderen handelt, handelt für sich 

selbst. 
42  Restatement of the Law, Second, Agency 3 d (2006), § 

1.04(2)(b). 
43  Rusiashvili, Fälle zum Allgemeinen Teil des zivilrechtli-

chen Rechts, 94 (auf Georgisch). 
44

  Beale, Hartkamp, Kotz, Tallon, Casebooks on the com-

mon Law of Europe Contract law, 922. Vgl. Restate-

ment of the Law, Second, Agency 3 d (2006), § 

1.04(2)(b). 
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aus einem solchen Verhältnis abgeleiteten An-

sprüche nur zwischen den Vertragsparteien, un-

abhängig davon, wer hinter den wirtschaftlichen 

oder rechtlichen Vorteilen des Vertrages steht 

oder nach wessen Aufträge und Weisungen der 

“Agent” handelt. In einer solchen Situation ist 

klar und auf den ersten Blick unstrittig, dass 

wenn eine Person auf ihre Vertretungsmacht 

nicht hinweist, die Verpflichtung zwischen dem 

Vertreter und dem Dritten entsteht. Einen ganz 

anderen Ansatz bietet das Common Law, das sich 

im Recht eines Dritten manifestiert und nicht nur 

gegen den “Agenten”, sondern auch unter Um-

gehung des “Agenten”, einen später erschienen 

Prinzipal in Anspruch nimmt.45 Ein Dritter hat das 

Recht, nach Kenntnis des Prinzipals einen 

Schuldner nach Belieben zu wählen. Das Wahl-

recht erlischt, sobald ein Dritter einen der 

Schuldner als Beklagten benennt und ihm bis 

zum Zeitpunkt der Wahl beide bekannt sind.46 

Eine solche Vorgehensweise wird aufgrund des 

Widerspruchs zur Vertragstheorie als Anomalie 

angesehen,47 da sich herausstellt, dass die Ver-

tragspartei derjenige werden kann, der diesen 

Vertrag nicht abgeschlossen hat. Trotz des Wi-

derstands gegen Contractual Privacy48 rechtfer-

tigt Friedman einen solchen Ansatz mit der Be-

quemlichkeit des zivilrechtlichen Verkehrs.49 Ob-

                                                     
45  Beale, Hartkamp, Kotz, Tallon, Casebooks on the com-

mon Law of Europe Contract law, 922. Zweigert, Kötz, 

Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete 

des Privatrechts, Band II, 125. 
46  Zweigert, Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung 

auf dem Gebiete des Privatrechts, Band II, 127. 
47  dazu näher: Barnett, Squaring Undisclosed Agency Law 

with Contract Theory, 75 Cal. L. Rev. (1987), 1972-1978. 
48  Zu beachten ist, dass contractual privity ein anglo-

amerikanischer Rechtsbegriff und ein Vertragsprinzip 

ist, wonach das Vertragsverhältnis nur zwischen den 

Vertragsparteien bestehen kann, wo kein Platz für ei-

nen Dritten ist. 
49  Fridman, Law of Agency, 6th edn (London: Butter-

worths, 1990), 230 ციტ: Beale, Hartkamp, Kotz, Tallon, 

wohl das Common Law im obigen Fall das Recht 

auf Ansprüche zwischen Nichtvertragsparteien 

anerkennt, ist es in einigen Fällen darauf be-

schränkt, Ansprüche des Prinzipals gegen einen 

Dritten geltend zu machen.50 Dies gilt beispiels-

weise für den Fall, wenn der Anspruch des Prin-

zipals für einen Dritte nachteilig ist.51 

Das Genfer Abkommen über die Stellvertre-

tung bei internationalen Wareneinkäufen vom 

17. Februar 198352 entzieht auch dem gedeckten 

Prinzipal das Recht, von einem Dritten die Erfül-

lung der Verpflichtung zu verlangen, wenn dieser 

in Kenntnis der Identität des Prinzipals einen 

Vertrag nicht abgeschlossen hätte. Der Grund 

kann beispielsweise die Erwartung eines Dritten 

sein, die Altschuld des “Agenten” zu beglei-

chen.53 Das Auftreten des Prinzipals verhindert 

natürlich solche Erwartungen und macht den 

Vertrag für Dritte unrentabel. Die indirekte Ver-

tretung kennt auch die Grundsätze des europäi-

schen Vertragsrechts, das unterschiedliche Re-

geln für die direkte und indirekte Vertretung 

festlegt. Art. 3: 303 des genannten Gesetzes gibt 

dem Dritten nur dann das Recht, einen gedeck-

ten Prinzipal zu beanspruchen, wenn der Ver-

mittler zahlungsunfähig geworden ist oder den 

Vertrag erheblich verletzt. In einer solchen Situa-

tion hat der Dritte das Recht, alle ihm gegenüber 

dem Vermittler zustehenden Ansprüche gegen 

den Vertretenen geltend zu machen. Daher sind 

die Rechte eines Anspruchs gegen eine Person, 

die nicht Vertragspartei ist, begrenzt, aber in ei-
                                                                                        

Casebooks on the common Law of Europe Contract 

law, 922. 
50  Beale, Hartkamp, Kotz, Tallon, Casebooks on the com-

mon Law of Europe, Contract law, 922. 
51  Dazu siehe: Said. V, Butt [1920] 3 KB 497. Zweigert, 

Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem 

Gebiete des Privatrechts, Band II, 125. 
52

  Im Folgenden nur noch Genfer Abkommen genannt. 

Siehe den Text des Abkommens: 

https://www.unidroit.org/ol-agency/ol-agency-en. 
53 Greer v. Downs Supply Co. [1927] 2 KB 28. 

https://www.unidroit.org/ol-agency/ol-agency-en
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nigen Fällen kann selbst das Gesetz ausnahms-

weise aus Gründen der Fairness die Haftung der 

Person, die hinter dem Schatten des Vermittler 

steht und wirtschaftliche und rechtliche Vorteile 

erhält, feststellen.  

Damit ist klar, dass das angloamerikanische 

Recht das der Vertretung innewohnende Offen-

kundigkeitsprinzip, das in Ländern mit dem kon-

tinentaleuropäischen Recht als Schutz für Dritte 

dient, ablehnt. Auch die Grundsätze des europäi-

schen Vertragsrechts weichen teilweise von die-

sem Prinzip ab. Common Law hingegen findet ei-

nen Weg zur Lösung des Problems in einer an-

gemessenen Umverteilung der Interessen der 

Anspruchsrechte, der einerseits keine Dritten 

schutzlos lässt und andererseits dem Gedanken 

des Schutzes der Geschäftsumsätze entspricht.54 

 

4. Vertretungsmacht 
 

a) Vertretungsmacht 

 

Das Bestehen einer Vertretungsmacht ist die 

Wirksamkeitsvoraussetzung der Stellvertre-

tung.55 Im Gegensatz zu anderen Voraussetzun-

gen, die auf den Schutz der Interessen Dritter ab-

zielen, werden durch die Notwendigkeit der Ver-

tretungsmacht die Interessen des Vertretenen 

geschützt.56 Ohne Vertretungsmacht gibt es kei-

ne vollständige Stellvertretung. Allerdings kann 

im Fall derer Ermangelung das gleiche Ergebnis 

für den Dritten eintretten, wie beim Vorliegen 

                                                     
54  Zweigert, Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung 

auf dem Gebiete des Privatrechts, Band II, 125. 
55  Tschanturia, Allgemeiner Teil des Zivilrechts, 432 (auf 

Georgisch).  
56  Der geäußert Willen des Vertreters kann den Vertrete-

nen nur im Rahmen der ihm eingeräumten Vertre-

tungsbefugnis einschränken. Siehe: Rusiashvili, Fälle 

zum Allgemeinen Teil des zivilrechtlichen Rechts, 85 

(auf Georgisch).  

der Vertretungsmacht, wenn der Vertretene 

selbst solche Umstände geschaffen hat und der 

Dritte nach Treu und Glauben von dem Bestehen 

einer solchen Vertretungsmacht ausgegangen 

ist.57  

 

b) Vollmachtserteilung 

 

Die Vollmacht ist eine rechtliche Möglichkeit, 

durch die eine Person ein Rechtsverhältnis be-

gründen, ändern oder beenden kann.58 Die Voll-

machtserteilung ist eine einseitige Willenserklä-

rung, ein einseitiger Akt,59 die sowohl unmittel-

bar gegenüber dem Vertreter als auch gegen-

über dem Dritten manifestiert werden kann (Art. 

107 GZGB). Die Vollmachtserteilung kann sowohl 

ausdrücklich als auch konkludent erfolgen.60 Eine 

Person kann mit der Vertretungsmacht ausge-

stattet werden, auch wenn sie nichts davon 

weiß.61 Die Vollmachtserteilung (Außenverhält-

nis)62 ist nach dem Abstraktionsprinzip strikt von 

der ihr zugrunde liegenden Rechtspflicht (Innen-

verhältnis) getrennt, deren Wirksamkeit oder die 

im Innenverhältnis festgelegten Anforderungen 

die Wirksamkeit der Vertretungsmacht oder de-

                                                     
57  Siehe unten: die konstruktive Vertretungsmacht. 
58  Seavey, The rationale of agency, the Yale Law Journal, 

vol 29, No 8, 861. 
59  Markesinis, Unberath, Johnston, The german law of 

contract a comparative treatise, 112. 
60

  Wenn beispielsweise die Einstellung oder Beförderung 

einer Person auf eine bestimmte Position bereits be-

deutet, sie mit einer entsprechenden Vertretungs-

macht auszustatten. Dazu:  Maisurad-

ze/Darjania/Papuashvili, Allgemeiner Teil des Bürgerli-

chen Gesetzbuches, Sammlung von Fällen, 256 (auf 

Georgisch).  
61  Muller-Freienfels, Legal relations in the Law of Agency, 

Power of Agency and Commercial Certainty, 13 Am. J. 

comp. L. 193 (1964), 203. 
62  Dazu: Markesinis, Unberath, Johnston, The german law 

of contract a comparative treatise, 112. 
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ren Umfang nicht beinflussen.63 Der Auftrag64 

und die Vollmacht sind völlig eigenständige 

Rechtsverhältnisse,65 deren Nebeneinanderbe-

stehen und inhaltliche Übereinstimmung einfach 

zufällig sind.66 Nichts ist für den wahren Inhalt 

der Stellvertretung so destruktiv wie die Gleich-

setzung von  Auftrag und der Vollmachtsertei-

lung.67 Kurz gesagt - bestimmt das Innenverhält-

nis, warum und auf welcher Grundlage die Voll-

macht erteilt wurde, während die Vollmacht 

selbst auf das Bestehen und die Schranken der 

Vertretungsmacht hinweist.68 Für Dritte sind die 

                                                     
63  Vgl. Freeman & Lockyer v. Buchkhurst Park Properties 

(Mangal) Ltd, in: Beale, Hartkamp, Kotz, Tallon, Case-

books on the common Law of Europe Contract law, 

928. Die wirksame Vollmacht stellt sich als das Rechts-

verhältnis zwischen dem Vertretenen und dem Vertre-

ter dar, deren Begründung zwischen ihnen liegende 

Vereinbarung ist, deren Abschluss und Gültigkeit durch 

die für den Abschluss eines normalen Vertrags gelten-

den Regeln berührt werden. Eine fremde Partei einer 

solchen Vereinbarung und ihrer Bedingungen ist der 

Dritte, der sich dem Vorliegen einer solchen Vollmacht 

möglicherweise überhaupt nicht bewusst ist. 
64  Gemeint sind alle schuldrechtliche Verhältnisse.  
65  Im Gegensatz dazu meinte Yhering, dass der Aufrtag 

und die Vollmacht unterschiedliche Seiten desselben 

Rechtsverhältnisses seien. Dazu: Muller-Freienfels, Le-

gal relations in the Law of Agency, Power of Agency 

and Commercial Certainty, 13 Am. J. comp. L. 193 

(1964), 198. 
66  Muller-Freienfels, Legal relations in the Law of Agency, 

Power of Agency and Commercial Certainty, 13 Am. J. 

comp. L. 193 (1964), 198. 
67  Der Auftrag und die Vollmachtserteilung sind so unter-

schiedlich wie Geschäftsführung ohne Auftrag und un-

befugte Stellvertretung. Siehe: Muller-Freienfels, Legal 

relations in the Law of Agency, Power of Agency and 

Commercial Certainty, 13 Am. J. comp. L. 193 (1964), 

198. 
68  Die Bedeutung des Trennungsprinzips wird insbeson-

dere deutlich bei der Stellvertretung durch Minderjäh-

rige, während der Mangel des Innenverhältnises, wenn 

die gesetzlichen Vertreter des Minderjährigen mit dem 

Geschäft nicht einverstanden sind, die Vertretungs-

wirksamkeit im Außenverhältnis nicht berührt. Der 

Grund ist, dass in einem solchen Fall der Vertrag für 

Grundlagen der letzteren unbedeutend und soll-

ten es auch sein, da für sie das Bestehen der Ver-

tretungsmacht im Vordergrund steht und sie 

nicht verpflichtet sind, die Einzelheiten des In-

nenverhältnisses zu kennen.  

Je nach Form und Art der Erteilung kann die 

vor einem Vertreter und vor einem Dritten aus-

gestellte Vollmacht69  aufgeteilt werden.70 Diese 

Aufteilung ist bei der Änderung oder Aufhebung 

der Vollmacht wichtig, da sie in der gleichen 

Weise wie bei der Erteilung aufgehoben werden 

muss.71  

Die Vollmachtserteilung bedarf keiner beson-

deren Form. So ist es möglich, dass ein schriftli-

cher Vertrag durch einen auf mündlichen Antrag 

bevollmächtigten Vertreter abgeschlossen 

                                                                                        
den Minderjährigen nicht nachteilig sein kann, da die 

Rechtsfolgen gegen den Vertretenen gezogen werden 

und der Adressat der Rechtslast auch nur er ist. Siehe: 

Muller-Freienfels, Legal relations in the Law of Agency, 

Power of Agency and Commercial Certainty, 13 Am. J. 

comp. L. 193 (1964), 204. 
69  Die Vollmacht ist ein Instrument, das die Ausstattung 

mit der Befugnis einer Person ausdrückt, im Prozess der 

Durchführung verschiedener Handlungen vertreten zu 

sein. Wenn es um eine Vollmachtserklärung geht, kann 

eine solche Handlung in einem Begriff als Vollmacht 

oder Vollmachterteilung bezeichnet werden. Dazu: 

Kroholler, Studiumkommentar BGB, auch: der Urteil 

des obersten Gerichtshofs von Georgien vom 13. De-

zember 2013 in der Rechtssache N 398-377-2012, in 

dem das Gericht den Charakter der Vollmacht wie folgt 

erläutert: „Die Vollmacht dient der Sicherung eines 

Rechtsverhältnisses zwischen dem Vertretenen und 

dem Dritten.“ Nach anderen Auffassung gibt es einen 

kleinen Unterschied zwischen der Vollmacht und der 

Vollmachtserteilung, wonach die Vollmachtserteilung 

ein einseitiger Akt und eine Vollmacht ihre Ausdrucks-

form ist. Siehe: Tschanturia, Allgemeiner Teil des Zivil-

rechts, 434 (auf Georgisch).  
70  Kroholler, Studiumkommentar BGB, 83. 
71  Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 111. 
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wird.72 Es ist jedoch zweifelhaft, ob der Käufer 

oder Verkäufer des Grundstücks eine schriftliche 

hausinterne oder mündliche Vollmacht erteilen 

kann. Die Frage ist zugunsten der Schriftform zu 

klären. Der Grund ist, dass die Vollmacht in ei-

nem solchen Fall die Möglichkeit zur Verfügung 

über das Grundstück/die Immobilie schafft, wes-

halb diese notariell beglaubigt werden muss.73 

Eine solche Regelung entspricht nicht einer ma-

teriellen, sondern einer formellen rechtlichen 

Wirksamkeitsvoraussetzung - für die Verfahrens-

zwecke des öffentlichen Registers, und im Hin-

blick auf die Einhaltung formrechtlicher Erfor-

dernisse muss eine Vollmacht notariell beglau-

bigt werden.74 Es ist zu beachten, dass in Län-

dern vom Common Law die Vollmacht schriftlich 

erteilt werden muss und sie den Umfang der Be-

fugnisse des Vertreters genau präzisiert.75 

Die in Art. 107 II GZGB bestimmte Vorschrift 

über die Formfreiheit der Vollmacht findet keine 

Anwendung, wenn eine besondere Form vorge-

sehen ist. Hierzu zählen beispielsweise Prokura 

und Handelsvollmachten, deren Form und Um-

fang (Befugnisumfang) durch das Gesetz über die 

gewerblichen Unternehmer festgelegt sind.76 

 

                                                     
72  Jorbenadze/Gatserelia, Kommentar zum Bürgerlichen 

Gesetzbuch, Buch I, Artikel 107, Rn. 4, 613 (auf Geor-

gisch). 
73  Kroholler, Studiumkommentar BGB, 83. 
74

  Kroholler, Studiumkommentar BGB, 83. 
75  Im Fall Stafford v. Lick stellte das Gericht fest, dass die 

Vollmacht, wenn der Vertreter das Grundstück des 

Prinzipals verkaufte, keine detaillierte Beschreibung der 

Eigenschaften des Grundstücks enthielt und der Kauf-

gegenstand (Grundstück) wiederum nicht das einzige 

Grundstück des Vertretenen war, daher war der Ver-

kaufsgegenstand nicht identifizierbar und die Voll-

macht konnte daher keinen Einfluss auf die Rechts-

stellung des Prinzipals haben. Siehe: Power of attorney, 

18 Temp, L.Q. 425 (1944). 
76  Kroholler, Studiumkommentar BGB, 83. 

c) Modifizierte Grundlagen der Vertre-

tungsmacht 

 

Die Vollmacht kann nicht nur bestehen, wenn 

sie ausdrücklich oder konkludent erteilt ist, son-

dern auch, wenn ihr Bestehen aufgrund der 

Handlungen und Erklärungen des Vertretenen 

von Dritten nach Treu und Glauben vermutet 

werden muss. Aus diesem Grund ist zur Beurtei-

lung der Begründung der Vertretungsmacht ein 

objektiver Beobachter wichtig, der die Vertre-

tungmacht ohnehin als gegeben angesehen hät-

te. Die Vollmacht kann auch dann geltend ge-

macht werden, nachdem sie unwirksam ge-

worden ist, wenn die Fiktion ihrer Verlängerung 

vorliegt. Das Konzept der konstruktiven Vertre-

tungsmacht77 beruht auf dem Grundsatz des Ver-

trauensschutzes Dritter,78 was bei Kenntnis eines 

Dritten bezüglich der fehlenden Vertretungs-

macht nicht mehr schutzwürdig ist. 

 

aa) Fiktion der Verlängerung einer aufgeho-

benen Vertretungsmacht 

Die Vollmacht kann in Art. 109 GZGB bei be-

stimmten Fällen aufgehoben werden.79 Auch 

                                                     
77  Die Meinung von Wissenschaftlern zur Scheinvertre-

tung ist in zwei Teile geteilt und gehört nach einem Teil 

nicht zur konstruktiven Vertretungsmacht und dient 

nur dem Vertrauensschutz eines Dritten. Siehe: 

Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 

117-188. 
78  In einigen Fällen wird auch das Interesse des Vertreters 

geschützt, worauf weiter unten eingegangen wird. 
79  Eine solche Ausgestaltung der Aufhebungsgründe kann 

gesondert kritisiert werden, deren Analyse jedoch den 

Rahmen dieses Artikels sprengen würde. Vgl. §§ 168-

169 BGB, die im Gegensatz zum Georgischen Gesetz-

buch die Aufhebung des schuldrechtlichen Verhältnis-

ses, für das die Vollmacht erteilt wurde, als einen der 

Gründe für die Aufhebung einer Vollmacht ansehen. In 

solchen Zeiten gibt es eine Fiktion der Verlängerung der 
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wenn die Vollmacht tatsächlich unwirksam ist, 

kann sie dennoch zum Schutz der Interessen 

Dritter verlängert werden. Nach der Aufhebung 

der Vollmacht besteht die Fiktion ihrer Verlänge-

rung in folgenden Fällen: 1. Wenn die Vollmacht 

nicht in der gleichen Weise aufgehoben wird, wie 

sie erteilt wurde. Folglich entsteht die Fiktion ih-

rer Verlängerung.80  2. Bei schriftlicher Voll-

machtserteilung wird das Dokument jedoch trotz 

ihrer Aufhebung an den Vertretenen nicht zu-

rückgegeben.81 

 

(1) Prolongation der Vertretungsmacht auf-

grund der Aufhebungsmethode 

 

Art. 108 GZGB sieht die Mitteilungspflicht bei 

der Änderung oder Aufhebung der Vollmacht 

vor, deren Nichterfüllung dem Vertretenen das 

Recht entzieht, das Fehlen einer Vertretungs-

macht anzuzeigen. Die georgische Ordnung äh-

nelt der in §§ 170-171 BGB vorgesehenen Re-

gel.82 Anders als im georgischen Recht besagen 

die einschlägigen Normen des BGB jedoch ein-

deutig, dass die Vollmacht in der gleichen Weise 

                                                                                        
Erfüllung des Auftrages und der Führungstätigkeiten. 

Die Fiktion der Vollmachtsverlängerung bedeutet, dass 

der Auftrag und die Führungsbefugnis verlängert wer-

den, bis der Vertreter von der Aufhebung des Vertrags 

erfährt oder hätte erfährt werden müssen. Die Fiktion 

der Vollmachtsverlängerung schützt die Interessen so-

wohl des Vertreters als auch des Dritten. Deshalb ist sie 

bei Kenntnis eines Dritten von der Aufhebung der 

Vollmacht ausgeschlossen, weil ein Interesse, für das 

eine solche Fiktion besteht, nicht mehr besteht. Siehe: 

Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 111. 
80  Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 111. 
81  Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 

110-112. 
82  Ein ähnlicher Ansatz ist in Art. 3: 209 der Grundsätze 

des europäischen Vertragsrechts vorgesehen. 

aufgehoben werden muss, wie sie erteilt wurde -  

das bedeutet: Ist die Vollmacht gegenüber einem 

Dritten oder dem Vertreter erklärt worden, so ist 

sie in gleicher Weise aufzuheben, andernfalls ist 

der Aufhebungswille wirkungslos.83 In einem sol-

chen Fall ist die Handlung des Vertreters für den 

Vertretenen bindend84 und die Verpflichtung 

entsteht aufgrund einer konstruktiven Vertre-

tungsmacht durch Scheinkraft.85 Eine solche Ver-

tretungsmacht besteht nicht, wenn ein Dritter 

von der Aufhebung wusste oder hätte wissen 

müssen. Die georgische Regelung konzentriert 

sich auf die Mitteilungspflicht gegenüber einem 

Dritten, was etwas verwirrend ist, da die Mitte-

lung über die Aufhebung der Vollmacht denjeni-

gen erreichen muss, vor dem die Vollmacht er-

klärt wurde. Wird die Vollmacht schrift-

lich/öffentlich bekannt gegeben, ist der Vertre-

tene verpflichtet, alle Dritten zu benachrichtigen, 

da in diesen Fällen der Kreis der Dritten unbe-

stimmt ist. Die gleiche Verpflichtung trifft den 

Vertretenen, wenn er dem Vertreter die Urkunde 

der Vollmacht zur Weitergabe an einen Dritten 

vorgelegt hat. In anderen Fällen, wenn die Voll-

macht dem Vertreter aufgrund eines Antrags 

mündlich erteilt wurde, ist der Vertretene ver-

pflichtet, nur den Vertreter zu benachrichtigen. 

Das georgische Zivilgesetzbuch teilt die Voll-

macht nach der Art der Erteilung ein. Gemäß Art. 

107 GZGB wird die Vollmacht durch eine Erklä-

rung gegenüber dem Vertreter oder einem Drit-

ten erteilt. Es ist unklar, warum der Vertretene 

verpflichtet sein sollte, die Aufhebung der Voll-

macht demjenigen mitzuteilen, dem nichts über 

                                                     
83  Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 111. 
84  Beale, Hartkamp, Kötz, Tallon, Casebooks on the com-

mon Law of Europe, Contract law, 933 
85  Maisuradze/Darjania/Papuashvili, Allgemeiner Teil des 

Bürgerlichen Gesetzbuches, Sammlung von Fällen, 266 

(auf Georgisch). 
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die Erteilung gesagt wurde.86 Wenn er dies tut, 

handelt es sich natürlich nur um eine zusätzliche 

Achtsamkeit und nicht um eine Verpflichtung, 

deren Nichterfüllung für ihn rechtliche Konse-

quenzen haben sollte. 

 

(2) Erlöschen der schriftlichen Vollmacht 

und deren Gültigkeit gegenüber Dritten 

 

Art.110 GZGB sieht die Verpflichtung des Ver-

treters vor, die Urkunde nach dem Erlöschen der 

Vollmacht87 zurückzugeben. Der Zweck der Norm 

besteht darin, die zu erwartenden negativen Fol-

gen zu verhindern.88 Wenn die Vollmacht aus ir-

gendeinem Grund erlöscht, birgt das Hinterlas-

sen der Urkunde bei einem Vertreter ein Risiko 

der Verwendung, da in einem solchen Fall die 

Vollmacht trotz ihres Erlöschens weitergeführt 

wird.89 Darüber hinaus schließt positive Kenntnis 

oder Kennenmüssen von Dritten die Verlänge-

rung der Vollmacht aus. Diese Regelung gilt 

nicht, wenn der Vertretene die Urkunde verloren 

hat oder sie ihm gestohlen wurde (abhanden ge-

kommen), da keine freiwillige tatsächliche Über-

tragung vorliegt.90  

                                                     
86  Dies gilt nicht für die schriftliche Vollmacht, deren Aus-

händigung an einen Vertreter auch bedeutet, dass die 

Urkunde bei Vorlage Dritten bekannt gegeben werden 

muss. Vgl. § 172 I BGB. Ungeachtet des Fehlens eines 

solchen Regelung im GZGB sollte die Übermittlung der 

Vollmacht an Dritten auch die Übertragung der schrift-

lichen Vollmacht an einen Vertreter umfassen. 
87  Unter dem Erlöschen werden irgendwelche Gründe 

verstanden, die zur Aufhebung der Vollmacht nach Art. 

109 GZGB führen. 
88  Jorbenadze/Gatserelia, Kommentar zum Bürgerlichen 

Gesetzbuch, Buch I, Artikel 112, Rn. 1, 625 (auf Geor-

gisch). 
89  Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 112. 
90  Kroholler, Studiumkommentar BGB, Rn. 8, 85. 

Es ist zu beachten, dass der zweite Satz der 

Norm genau (mit anderen Worten, aber mit dem 

gleichen Inhalt) das enthält, was im ersten 

steht:Ist der Vertreter nach dem ersten Satz zur 

Rückgabe der Urkunde verpflichtet, während er 

nach dem zweiten Satz kein Recht auf Einbehal-

tung der Urkunde zusteht. Wenn die Norm eine 

Rückgabepflicht der Urkunde vorsieht, besteht 

selbstverständlich auch kein Recht auf ihre Ein-

behaltung. Es ist wahrscheinlich, dass die Norm 

der Calque der deutschen Ordnung ist, die am 

Ende zumindest die erste Quelle verfehlte, die 

die Sache unvollständig und daher unklar re-

gelte. Zum Vergleich definiert § 175 I BGB die 

Verpflichtung des Vertreters, die Urkunde beim 

Erlöschen der Vollmacht zurückzugeben. Der 

zweite Satz regelt den Fall, wenn der Vertretene 

ihn auffordert, die Urkunde zurückzugeben, er 

nicht ablehnen kann. § 176 BGB regelt seiner-

seits das Verfahren zur Ungültigerklärung einer 

Vollmacht, deren Fehlen auch die Lücke des ge-

orgischen Zivilgesetzbuches ist, wodurch die 

Norm ihren Zweck verfehlt. Die Bestimmung der 

Ungültigkeit der Urkunde schützt die Interessen 

des Vertretenen für den Fall, wenn der Vertreter 

die Urkunde nicht zurückgibt. Wird die Vollmacht 

schriftlich erteilt, kann man sagen, dass sie sich 

auf einen unbestimmten Personenkreis bezieht, 

wobei es zu diesem Zeitpunkt praktisch unmög-

lich ist, Dritte über die Vollmacht, außer durch 

eine öffentliche Erklärung, zu informieren. Ob-

wohl Art. 108 GZGB die Pflicht zur Benachrichti-

gung an Dritte festlegt, ist unklar, wie unbe-

kannte Personen benachrichtigt und Rechtsrisi-

ken verhindert werden sollen, wenn es keine Re-

gel gibt, die Urkunde durch öffentliche Bekannt-

machung für ungültig zu erklären. Ohne Berück-

sichtigung dieser Möglichkeit bleibt der Vertre-

tene schutzlos, der die Folgen der Nichtrückgabe 

der Urkunde durch den Vertreter also eineuner-

wünschte Vertragsbindung  tragen muss. Schließ-

lich hat der Vertretene nur das Recht, vom Ver-
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treter wegen der Pflichtverletzung Scha-

densersatz zu verlangen. Der Vertretene kann 

jedoch wegen der Fiktion der Verlängerung der 

Vertretungsmacht auf die Unwirksamkeit des 

Geschäfts nicht hinweisen. 

 

(3) Duldungs- und Anscheinsvollmacht 

 

Über die oben genannten Fälle hinaus kann 

eine Stellvertretung auch dann eintreten, wenn 

sich die scheinbare Legitimität einer solchen 

Vollmacht aus den Handlungen und Erklärungen 

des Vertretenen ergibt. Dieser Vertretungsfall ist 

typisch für alle Rechtsordnungen und wird als 

„apparent authority”91 bezeichnet. Die Vertre-

tungsmacht wird auf dieser Grundlage nur ge-

schaffen, weil der Dritte sie für glaubwürdig und 

echt hält und es die Schuld des Vertretenen ist, 

der dieses Vertrauen auslöst und dazu beiträgt, 

eine nicht vorhandene, aber scheinbar echte 

Vertretungsmacht zu schaffen.92 Dieses Rechtsin-

stitut ist sowohl im kontinentaleuropäischen als 

auch im angloamerikanisches Recht bekannt.93 

                                                     
91  Die ausdrückliche Vertretungsmacht basiert auf der äu-

ßerlichen Wahrnehmung von Umständen, Principles, 

Definitions and Model Rules of European Private Law 

Draft Common Frame of Reference (DCFR), (Im Folgen-

den nur noch DCFR), 444.  

http://www.transformacje.pl/wp-con-

tent/uploads/2012/12/european-private-law_en.pdf  

(29.08.2021). 
92  Vgl. DCFR, 444. Vgl. Property Advisory Group, Inc. v. Be-

vona, 718 F. Supp. 209 (S.D.N.Y. 1989). E.F. Hutton & 

Co. v. First Florida Securities, Inc., 654 F. Supp. 1132, 

1142 (S.D.N.Y. 1987). 
93  Im angloamerikanischen Recht wird die ausdrückliche 

Vertretungsmacht als Befugnis definiert, die nicht di-

rekt übertragen wird, aber der Prinzipal erlaubt dem 

Agenten konkludent, in seinem Namen zu handeln. Bei 

der Beurteilung des Bestehens einer solchen ausdrück-

lichen Vertretungsmacht ist das Handeln des Vertrete-

nen wichtig, da der Vertreter nach seinen eigenen Wor-

ten eine solche Befugnis nicht schaffen kann; Jennings 

v. Pitts. Mercantile Co. 414 Psa. 641 (1964). Dieses 

Das Konzept der ausdrücklichen Vertretung wird 

auch in Art. 3: 201 (3) der Grundsätze des euro-

päischen Vertragsrechts, in Art. 14 des Genfer 

Abkommens und in Art. 2.2.5 der UNIDROIT-

Prinzipien bekräftigt.94 Alle drei Akte legen zwei 

Grundvoraussetzungen für die Entstehung aus-

drücklicher Vertretungsmacht fest: 1. Die Hand-

lung des Prinzipals, die die Vermutung der unbe-

schränkten Vertretungsmacht begründet, und 2. 

das Vertrauen des Dritten, der ihm nach Treu 

und Glauben vertraut hat und nach den Umstän-

den nichts anderes hätte denken können. 

Das Konzept der ausdrücklichen Vertretungs-

macht ist im französischen Recht besonders 

wichtig. Das französische Bürgerliche Gesetzbuch 

verbindet den Auftragsvertrag und die Vertre-

tungsmacht95 und kennt daher kein Abstraktions-

prinzip der Vertretungsmacht, welches gerade im 

georgischen und deutschen Recht als Schutz für 

Dritte dient. Die Vollmachtserteilung ist daher 

dem französischen Recht fremd, weil sie sich aus 

dem Auftragsvertrag ergibt. Dritte sind ihrerseits 

nicht in der Lage, die Einzelheiten des Verhältnis-

ses zwischen den Parteien zu erfahren. Der 

Schutz der Rechte und Interessen Dritter wird im 

französischen Recht durch von der Rechtspre-

chung entwickelte Figuren gewährleistet, ein-

                                                                                        
Rechtssystem ist auch für die Estopel-Doktrin bekannt, 

die sich wenig von der ausdrücklichen Vertretungs-

macht unterscheidet, obwohl die Gründe und Rechts-

folgen ähnlich sind. 
94

  Art. 2.2.5. UNIDROIT Principles, 2010. Siehe den Text 

unter folgendem Link:  

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-con

tracts/unidroit-principles-2010/394-chapter-2-forma-

tion-and-authority-of-agents-section-2-authority-of-age

nts/905-article-2-2-5-agent-acting-without-or-excee-

ding-its-authority?fbclid=IwAR3vb5oMigEc8DogSRAGZ2

rrb7ih4VlVVe4vOSxTdR31NWMZabr_z6HXj7U 

(17.06.2019). 
95  Saintier, The unauthorised agent, perspectives from Eu-

ropean and comparative law, 18. Die Vertretungsmacht 

ergibt sich aus einem Innenverhältnis/Auftragsvertrag. 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/394-chapter-2-formation-and-authority-of-agents-section-2-authority-of-agents/905-article-2-2-5-agent-acting-without-or-exceeding-its-authority?fbclid=IwAR3vb5oMigEc8DogSRAGZ2rrb7ih4VlVVe4vOSxTdR31NWMZabr_z6HXj7U
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/394-chapter-2-formation-and-authority-of-agents-section-2-authority-of-agents/905-article-2-2-5-agent-acting-without-or-exceeding-its-authority?fbclid=IwAR3vb5oMigEc8DogSRAGZ2rrb7ih4VlVVe4vOSxTdR31NWMZabr_z6HXj7U
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/394-chapter-2-formation-and-authority-of-agents-section-2-authority-of-agents/905-article-2-2-5-agent-acting-without-or-exceeding-its-authority?fbclid=IwAR3vb5oMigEc8DogSRAGZ2rrb7ih4VlVVe4vOSxTdR31NWMZabr_z6HXj7U
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/394-chapter-2-formation-and-authority-of-agents-section-2-authority-of-agents/905-article-2-2-5-agent-acting-without-or-exceeding-its-authority?fbclid=IwAR3vb5oMigEc8DogSRAGZ2rrb7ih4VlVVe4vOSxTdR31NWMZabr_z6HXj7U
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/394-chapter-2-formation-and-authority-of-agents-section-2-authority-of-agents/905-article-2-2-5-agent-acting-without-or-exceeding-its-authority?fbclid=IwAR3vb5oMigEc8DogSRAGZ2rrb7ih4VlVVe4vOSxTdR31NWMZabr_z6HXj7U
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/394-chapter-2-formation-and-authority-of-agents-section-2-authority-of-agents/905-article-2-2-5-agent-acting-without-or-exceeding-its-authority?fbclid=IwAR3vb5oMigEc8DogSRAGZ2rrb7ih4VlVVe4vOSxTdR31NWMZabr_z6HXj7U
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schließlich die Doktrin der ausdrücklichen Vertre-

tungsmacht (mandate apparent).96 Der Haupt-

verdienst dieses Konzepts im französischen 

Recht besteht darin, dass es nicht vom Willen 

des Vertretenen abhängt, soweit die Ausübung 

der ausdrücklichen Vertretungsmacht auf dem 

berechtigten Vertrauen eines Dritten in Bezug 

auf die Vertretungsmacht97 und dem Vorwurf 

des Vertretenen bei der Schaffung von Schein-

befugnissen beruht.98 

Im Gegensatz zu anderen Rechtsordnungen 

wird das deutsche Recht in zwei Arten von aus-

drücklichen Vertretungsmächten unterteilt: Dul-

dungs- und Anscheinsvollmacht.99 Diese Rechtsfi-

guren sind in der deutschen Rechtsprechung ent-

standen,100 deren Funktion und Zweck darin be-

steht, das Rechtsvertrauen Dritter zu schüt-

zen.101 Die Rechtsprechung hat die Vorausset-

zungen ihrer Entstehung und ihre Rechtsfolgen 

genau definiert, was ausschließt, dass unter-

schiedliche Fälle unter diese Begriffe fallen. Die 

                                                     
96  Das zweite Konzept ist das Bestätigungsprinzip, das auf 

ein Geschäft angewendet wird, das von einem Vertre-

ter abgeschlossen wird, der ohne die Vollmacht des 

Vertretenen handelt. Siehe: Saintier, The unauthorised 

agent, perspectives from European and comparative 

law, 59. 
97  Saintier, The unauthorised agent, perspectives from Eu-

ropean and comparative law, 60. 
98  Als die ausdrückliche Vertretungsmacht sah das Gericht 

beispielsweise die nur vom Präsidenten unterzeichnete 

durch die Bank ausgestellte Bankgarantie an, obwohl 

für ein solches Geschäft die Unterschrift von zwei be-

vollmächtigten Personen erforderlich war. In diesem 

Fall hatte die andere Partei die berechtigte Erwartung, 

dass die von der Bank ausgestellte Garantie von einer 

zuständigen Person unterzeichnet wurde. Siehe: Cass. 

Assemblee pleniere, 13 december 1962, ციტ: Beale, 

Hartkamp, Kotz, Tallon, Casebooks on the common Law 

of Europe Contract law, 930. 
99

  Siehe: DCFR 447. 
100  Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 115. 
101  Siehe: Kroholler, Studiumkommentar BGB, 85. 

Duldungsvollmacht unterscheidet sich von der 

Vertragsvollmacht dadurch, dass in diesem Fall 

keine Willenserklärung zur Vollmachterteilung 

vorhanden ist. Sie entsteht nur, weil der Vertre-

tene die in seinem Namen vorgenommenen 

Handlungen duldet - von diesen Handlungen ei-

ner unbefugten Person weiß und keine Maß-

nahmen ergreift, um diese Handlungen zu ver-

hindern.102 Damit die Duldungsvollmacht den 

Vertretenen jedoch binden kann, bedarf es fol-

gender Voraussetzungen: 1. Scheinbare Voll-

macht; 2. Bestimmte Dauer und Häufigkeit der 

Handlungen im Namen des Vertretenen; 3. 

Kenntnis des Vertretenen über die Handlungen 

des unbefugten Vertreters; 4. Kausalität (Hand-

lungen basieren auf dem Vertrauen der schein-

baren Vertretungsmacht); 5. Treu und Glauben 

Dritter.103 Jede Voraussetzung ist insofern wich-

tig, als deren Fehlen bereits die auf Grundlage 

der Duldungsvollmacht entstandene vertragliche 

Bindung ausschließt. 

Die Anscheinsvollmacht impliziert die gleiche 

Bedingung der Duldung, jedoch mit dem Unter-

schied, dass der Vertretene grob fahrlässig nichts 

über die Handlungen des für ihn handelnden un-

befugten Vertreters weiß.104 Es reicht also nicht 

aus, dass eine Person nur im Rahmen einer An-

scheinsvollmacht handelt, sondern es ist auch er-

forderlich, dass der Vertretene von solchen 

Handlungen des Vertreters grob fahrlässig nicht 

informiert sein muss.105 Bei der Anscheinsvoll-

macht ist auch die redliche Haltung Dritter ge-

genüber dem Handeln des (aber unbefugten) 

                                                     
102  Die Vertretene versucht nicht, einen äußerlich wahr-

nehmbaren Eindruck zu widerlegen. Siehe: Markesinis, 

Unberath, Johnston, The german law of contract a 

comparative treatise, 113 
103  Kroholler, Studiumkommentar BGB, Rn. 8, 85. 
104

  Markesinis, Unberath, Johnston, The german law of 

contract a comparative treatise, 113. 
105  Markesinis, Unberath, Johnston, The german law of 

contract a comparative treatise, 113. 
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Vertreters wichtig,106 da ein Zweck der Entwick-

lung dieses Konzepts darin besteht, das Ver-

trauen Dritter zu schützen107 und die Lücken in 

der Stellvertretung nach dem Grundsatz von 

Treu und Glauben zu füllen.108 Es ist zu beachten, 

dass für die Entstehung sowohl der Duldungs- als 

auch der Anscheinsvollmacht ein kontinuierlicher 

oder intensiver Charakter erforderlich ist.109 Eine 

einzige Handlung allein reicht demnach nicht 

aus, um das Vorliegen der Vertretungsmacht an-

zunehmen. Die Voraussetzungen für die An-

scheinsvollmacht ähneln den Voraussetzungen 

für die Duldungsvollmacht.110 Die Rechtspre-

chung betrachtet beide Fälle (Duldungs- und An-

scheinsvollmacht) als die übliche Form der Stell-

vertretung, bei der der Vertretene zur Erfüllung 

des Vertrages verpflichtet wird.111 Entgegen der 

Rechtsprechung gliedert sich die Meinung der 

Theoretiker über die Rechtsnatur und die Folgen 

der Anscheinsvollmacht in zwei Teile. Nach An-

                                                     
106  Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 115. 
107  Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised agent, per-

spectives from European and comparative law, 115. Es 

besteht jedoch die Meinung, dass die vermeintliche 

Vertretungsmacht nicht auf dem Prinzip des Schutzes 

Dritter beruht, sondern einfach zur Kategorie der kon-

struktiven Vertretungsmacht gehört. Als Argument 

führen sie an, dass die Nichtigkeit der Duldungs- und 

Anscheinsvollmacht möglich sei, wenn ein Fehler vor-

liegt. Auch bei Vorliegen des Grundsatzes des Schutzes 

Dritter sollte eine solche Möglichkeit nicht bestehen. 

Dazu siehe: Schmidt-kessel, Baide, The unauthorised 

agent, perspectives from European and comparative 

law, 116. 
108  Erqvania, Wahrung der Interessen Dritter bei der Stell-

vertretung (nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch von 

Georgien und Deutschland), Justiz und Recht, № 3 (34) 

12, 36 (auf Georgisch). 
109  Erqvania, Wahrung der Interessen Dritter bei der Stell-

vertretung (nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch von 

Georgien und Deutschland), Justiz und Recht, № 3 (34) 

12, 36 (auf Georgisch) 
110  Siehe oben. 
111  Markesinis, Unberath, Johnston, The german law of 

contract a comparative treatise, 113 

sicht einiger Wissenschaftler ist es schwer zu 

verstehen, warum ein Dritter befugt sein sollte, 

mehr zu verlangen als den Vertrauensschaden.112 

Die Befürworter vertreten diese Auffassung ,  

weil in einem solchen Fall die scheinbare Legiti-

mität der Stellvertretung auf grober Fahrlässig-

keit des Vertretenen beruht, sowie dem An-

spruchsberechtigten wahlweise neben einem 

Schadensersatzanspruch gegen einen unbefug-

ten Vertreter der Anspruch auf Schadensersatz 

aus culpa in contrahendo zusteht.113 Nach herr-

schender Meinung entsteht die Vertretungs-

macht durch die Anscheinsvollmacht genauso 

wie durch die Duldungsvollmacht und der Ver-

tretene ist im Rahmen der Vertragsbindung ver-

pflichtet, den Vertrag und seine Rechtsfolgen zu 

erfüllen.114 Ein Dritter ist insoweit schutzwürdig, 

als der Vertretene in hohem Maße schuldhaft 

missachtet, seine Rechtsposition zu verteidigen. 

Dabei ist es für diesen Zweck unerheblich, ob 

dem Vertretenen die Handlungen einer anderen 

Person, die in seinem Namen handelt, bekannt 

ist oder wegen grober Fahrlässigkeit nicht be-

kannt ist. Es besteht keine Notwendigkeit, den 

Vertretenen zu schützen, weil sein Handeln nur 

auf grober Fahrlässigkeit beruht. Die „Bestra-

fung“ des Vertretenen wegen grob fahrlässiger 

Unkenntnis ist um so mehr gerechtfertigt, wenn 

die Voraussetzung für die Entstehung der Voll-

macht die wiederholte und fortdauernde Hand-

lung ist. Die Augen vor offensichtlichen Tatsa-

chen zu verschließen entspricht dem gleichen 

Maß an Gleichgültigkeit wie das Sehen der Tatsa-

chen und die nachträgliche Unterlassung. In bei-

den Fällen ist die Handlung die Voraussetzung für 
                                                     
112  Flume, Allgemeiner Teil, vol II, § 49. 4.; ასევე Medicus, 

Allgemeiner Teil, Rn. 971, 972) Die benannten Autoren 

schränken die Geltung der Duldungs- und Anscheins-

vollmacht im Bereich des Unternehmerrechts ein. In: 

Markesinis, Unberath, Johnston, The german law of 

contract, a comparative treatise, 113 
113  Kroholler, Studiumkommentar BGB, 84. 
114  Kroholler, Studiumkommentar BGB, 86.  
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die Unterlassung - im ersten Fall das Schließen 

der Augen für die Unsichtbarkeit und im zweiten 

Fall - das Sehen für die Unterlassung.  

Ein ähnlicher Grundsatz der ausdrücklichen 

Vertretungsmacht ist in Art. 104 II GZGB veran-

kert,115 wonach der Vertretene zur Erfüllung ei-

nes Vertrages verpflichtet ist, auch wenn er die 

Vollmacht dem Vertreter nicht erteilt hat, aber 

solche Umstände geschaffen hat, dass ein Dritter 

nach Treu und Glauben über die mangelfreie 

Vollmacht nachgedacht hat. Diese Norm ver-

pflichtet die vertretene Person, die Handlungen 

eines Vertreters auch in solchen Fällen vorzu-

nehmen, wonach  der Vollmachtswille jedoch 

nicht geäußert wird, aber die Vermutung der 

mangelfreien Vollmacht durch das Verschulden 

des Vertretenen und das gutgläubige Verhalten 

Dritter entsteht.116 Eine solche Gestaltung 

scheint auf den ersten Blick dem Konzept der 

                                                     
115  Art. 104 II GZGB enthält eine Lücke, die seinen Inhalt 

etwas irrig macht. Die wörtliche Auslegung der Norm 

erweckt den Eindruck, dass die andere Person kein Ver-

tretene, sondern ein „Dritter“ ist, der sich auf die man-

gelnhafte Vertretungsmacht berufen und damit den 

Vertrag ablehnen, was unlogisch ist und dem Zweck der 

Norm widerspricht. Der Dritte ist diese Person, die ein 

Interesse an der Aufrechterhaltung des Vertrages hat. 

So ist Art. 104 II GZGB wie folgt zu formulieren: „... Feh-

len der Vertretungsmacht kann der Vertretene nicht 

ausüben, wenn er selbst solche Umstände geschaffen 

hat, dass ein Dritter nach Treu und Glauben von dem 

Vorliegen der Vertretungsmacht ausgegangen ist.” Vgl: 

Erqvania, Wahrung der Interessen Dritter bei der Stell-

vertretung (nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch von 

Georgien und Deutschland), Justiz und Recht, № 3 (34) 

12, 38 (auf Georgisch). 
116  Das Gericht stellt klar, dass es für eine faire Lösung des 

Problems wichtig ist, die Haltung des Eigentümers zur 

Veräußerung des Gegenstands zu ermitteln – also- In-

wieweit haben das Verhalten des Vertretenen und die 

von ihm geschaffenen Umstände dazu beigetragen, 

dass ein Dritter eine solche Befugnis angenommen hät-

te. Das Gericht verwendet weder den Begriff der Dul-

dungsvollmacht noch den Begriff der Anscheins-

vollmacht. 

Duldungs- und Anscheinsvollmacht zu ähneln, 

dabei ist sie gewissermaßen breiter und vereint 

alle Fälle, in denen der Eindruck der Realität der 

Vollmacht durch die Handlungen des Vertrete-

nen erzeugt wird. In vielen Fällen kann jedoch 

der weite Anwendungsbereich der Norm ihr 

wahres Wesen verschleiern. Die Fälle der kon-

struktiven Vertretungsmacht sind bereits im 

GZGB geregelt, wie beispielsweise die Fiktion der 

Verlängerung der aufgehobenen Vollmacht für 

Dritte, wenn diese von der Aufhebung  (dem Er-

löschen) der Vollmacht nicht wissen und nichts 

hätten wissen können (Art. 108 GZGB). Die Ver-

längerung der Vollmacht für Dritte beruht in die-

sem Fall neben Treu und Glauben auf den Hand-

lungen und Erklärungen des Vertretenen, die zu-

nächst in der Vollmachtserteilung zum Ausdruck 

kamen. Somit wiederholt Art. 108 GZGB den 

Grundsatz des Art. 104 GZGB, kann jedoch in ge-

nau bestimmten Fällen angewendet werden.  

Sein Anwendungsbereich ist demanch also en-

ger. Mangels Art. 108 GZGB könnte eine ähnliche 

Regel aus Art. 104 GZGB frei abgeleitet werden. 

Aus Art. 104 GZGB werden auch die Fälle von 

Duldungs- und Anscheinsvollmacht abgeleitet, 

obwohl sein Anwendungsbereich, wie aus der 

Norm hervorgeht, viel breiter ist. Aus diesem 

Grund ist es erforderlich, den Inhalt von Art. 104 

GZGB einzugrenzen, indem spezifische Voraus-

setzungen festgelegt werden, wie etwa die wie-

derholte und dauernde Handlung während einer 

Duldungs- und Anscheinsvollmacht. Die Norm 

sollte keinesfalls den Fall leichter Fahrlässigkeit 

(leicht fahrlässige Unkenntnis) des Vertretenen 

umfassen, wodurch die Grenze zwischen dem in 

Art. 111 und 113 Art. GZGB vorgesehenen Fall 

der unbefugten Stellvertretung und der Haftung 

des falsus procurator aufgehoben wird.    
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III. Zusaamenfassung 
 

Trotz unterschiedlicher Vertretungsansätze in 

unterschiedlichen Rechtsordnungen stellen sich 

in dieser Institution letztlich doch die gleichen 

Probleme, die durch die Einführung unterschied-

licher Rechtsinstitute mit funktional ähnlichen 

Rechtsinstituten gelöst werden können. 

Die Normen zur Regelung der Stellvertretung 

in der georgischen Gesetzgebung müssen verfei-

nert und überarbeitet werden. Ein Beispiel ist 

Art. 106 GZGB, wonach bei mangelhafter Wil-

lenserklärung der Wille eines Vertreters (und 

nicht eines Vertretenen) maßgeblich ist. Eine sol-

che Formulierung der Norm drückt ihr grundle-

gendes Wesen nicht aus. Zur Beseitigung des 

Mangels muss in der Norm auf die Unkenntnis 

solcher Tatsachen/Umstände vom Vertreter hin-

gewiesen werden, die dem Vertretenen bekannt 

sind. 

Erwähnenswert ist auch der zu weit gefasste 

Inhalt von Art. 104 GZGB, ohne dessen Eingren-

zung eine Gefahr besteht, die Norm so auszule-

gen, dass sie einen Fall leichter Fahrlässigkeit des 

Vertreters einschließt, wodurch die Grenze zwi-

schen dem in den Art. 111 und 113 GZGB vorge-

sehenen Fall der unbefugten Stellvertretung und 

der Haftung des unbefugten Vertreters aufgeho-

ben wird. 

Die Vorschriften über die Aufhebung der 

Vollmacht enthalten eine Reihe von sprachlichen 

oder inhaltlichen Lücken, deren Beseitigung zur 

Schaffung eines perfekten georgischen Stellver-

tretungsrechts beitragen wird. Die Rechtsspre-

chung sollte auch zur Entwicklung des Stellver-

tretungsrechts beitragen, die sich heute auf ei-

nige wenige und in vielen Fällen irrige Begrün-

dungen auf diesem Gebiet beschränkt.  

 


